
Vereinbarung
ZWISCHEN

Kunsteisbahn __________________
(nachfolgend „Eisbahn“ genannt) 

Name, Geburtsdatum, Adresse
(nachfolgend „Trainer“ genannt)

1. Der Trainer ist berechtigt, während des allgemeinen Eislaufs Privatlektionen einzeln oder in Gruppen zu erteilen. Zudem ist er berechtigt, während gewissen Zeiten das Eis durch das Eisbahnpersonal speziell absperren zu lassen. Diesbezüglich wird auf den Eisplan im Anhang 1 verwiesen. 
2. Änderungen der Eiszeiten sind dem Trainer frühzeitig – mindestens 24 h vorher – mitzuteilen.

3. Der Trainer ist verpflichtet, für das benutzte Eis der Eisbahn (allgemeiner Eislauf / allgemeiner Eislauf und Clubeis) eine Entschädigung wie folgt zu bezahlen: 
Pro Saison pauschal: 
Fr. 00.00
oder
Pro benutzte Eis-Stunde
Fr. 00.00
Der Trainer gibt der Eisbahn jeweils Ende des Monats eine Liste der benützten Eiszeiten im allgemeinen Eislauf ab. Die Eisbahn stellt dem Trainer die entsprechende Rechnung. 

oder
Pro verrechnete Privatlektion im allgemeinen Eislauf: 
10 %

Der Trainer erstellt für die Eisbahn jeweils Ende des Monats eine Zusammenstellung der verrechneten Privatlektionen währenden des allgemeinen Eislaufs. Die Eisbahn stellt dem Trainer die entsprechende Rechnung. 

4. Für die Benützung von Clubeis muss der Trainer der Eisbahn keine Entschädigung bezahlen. 

5. Der Trainer ist berechtigt, die ihm zugeteilte Garderobe alleine / zusammen mit den weiteren Eislauftrainern zu benutzen. Zudem steht dem Trainer ein abschliessbarer und persönlicher Schrank zur Verfügung. Die entsprechenden Schlüssel hat er gegen ein Depot von Fr. 00.00 erhalten.

6. Der Trainer ist berechtigt, an einem geeigneten Ort ein Werbeplakat A4 für das Erteilen von Privatlektionen und Kursen auszuhängen. 
7. Die Parteien halten fest, dass der Trainer die Privatlektionen direkt mit seinen Auftraggebern (Schülern) abrechnet und deshalb als selbständig erwerbend gilt. Aus diesem Grunde rechnet der Trainer seine AHV-/IV-/EO-Beiträge mit der zuständigen Ausgleichskasse selbständig ab. Auf Verlangen hat er der Eisbahn eine entsprechende Bestätigung der AHV vorzulegen. 
Des Weiteren ist der Versicherungsschutz für Unfall, Krankheit, Arbeitsausfall, Haftpflicht, Pensionskasse, private Altervorsorge, etc. Sache des Trainers und geht zu seinen Lasten. Die Eisbahn gewährt keine Leistungen für unverschuldete Verhinderung an der Ausübung der Trainertätigkeit. 
Die Eisbahn haftet auch nicht für ausgefallene Lektionen oder nicht bezahlte Rechnungen, wenn das Eis ordnungsgemäss zur Verfügung stand. 

8. Diese Vereinbarung beginnt mit dem Datum der Unterzeichnung und gilt bis zum Ende der Saison (Ende März / April). Sie erneuert sich stillschweigend jeweils um eine weitere Saison, sofern sie nicht von mindestens einer der beiden Parteien bis Ende Januar / Februar der laufenden Saison aufgelöst wird. 

Wird dieser Auftrag zur Unzeit aufgelöst, haftet die kündigende Seite für den dadurch entstandenen Schaden.  

9. Diese Vereinbarung untersteht ausschliesslich dem Schweizer Recht. 
10. Diese Vereinbarung hat nur Gültigkeit, wenn auch ein gültiges Auftragsverhältnis zwischen dem ortsansässigen Eislaufverein und dem Trainer besteht. 
Für die Eisbahn: 

_________________________________

____________________________________

(Ort, Datum)





(Vertreter der Eisbahn)
Der Trainer: 

_________________________________

____________________________________

(Ort, Datum)





(Vorname, Name)
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